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Kommunalwahlen am 14. September 2025 - Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen 

Hier: Aufhebung des § 15a Absatz 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) durch den 
Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen.  

Mit öffentlicher Bekanntmachung vom 31. März 2025, veröffentlicht am 11. April 2025 im 
Amtsblatt, Ausgabe 18 / 2025, habe ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl 
der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters, des Rates der Stadt und der 
Bezirksvertretungen aufgefordert.  

Die darin bekanntgemachte Pflicht für Wählergruppen, die nach § 2 Absatz 1 
Wählergruppentransparenzgesetz einer Pflicht zur Rechenschaftslegung unterliegen, für 
einen gültigen Wahlvorschlag eine Bescheinigung des Präsidenten des Landtags 
einzureichen, die er ihnen nach § 4 Absatz 2 Wählergruppentransparenzgesetz über die 
Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre 
erteilt hat, entfällt.  

Mit Beschluss vom 6. Mai 2025 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen (VerfGH NRW) entschieden, dass § 15a Absatz 1 des Gesetzes über die 
Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (KWahlG) in der Fassung des Gesetzes 
zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlbezogener Vorschriften vom 
5. Juli 2024 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV NRW) Seite 444) 
gegen Artikel 4 Absatz 1 der Landesverfassung in Verbindung mit Artikel 9 Absatz 1 des 
Grundgesetzes verstößt.  

Der VerfGH NRW hat die Vorschrift gemäß § 61 Absatz 3 des Gesetzes über den 
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGHG NRW) für nichtig 
erklärt.  

Nicht aufgehoben wurden die Absätze 2 bis 7 des § 15a KWahlG. Diese haben weiterhin 
Gültigkeit.  

Herne, den 4. Juni 2025  Der Wahlleiter: Ulrich (Stadtkämmerer)  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Olexandr Pedchenko 

Letzte bekannte Anschrift: Ukraine. 

An Herrn Olexandr Pedchenko ist je ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen: 
31.08.01-08.007927 vom 5. Juni 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 31 19 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 5. Juni 2025 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Andrii Rudyi. 

Letzte bekannte Anschrift: Ukraine. 

An Herrn Andrii Rudyi ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
11.009235 vom 5. Juni 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 35 69 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 5. Juni 2025 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Alexander Tsyhanenko 

Letzte bekannte Anschrift: Ukraine. 

An Alexander Tsyhanenko ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
05.009209 vom 6. Juni 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da 
eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer  
0 23 23 / 16 - 34 20 in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 6. Juni 2025  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Matthias Ugur 

Für Herrn Matthias Ugur, geboren am 27. Mai 1983 in Herne, zuletzt wohnhaft und 
gemeldet Schillerstraße 67, 44623 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der 
Stadt Herne, Fachbereich Bürgerdienste, Fahrerlaubnisbehörde, Südstraße 8, 44625 Herne, 
Zimmer 6 - 9, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 10. Juni 2025, Aktenzeichen 24/4-JI-Ugur  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle Montag und Dienstag in der Zeit von 
8 bis 15:30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr in Empfang 
genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 10. Juni 2025  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Husan Piriev 

Für Herrn Husan Piriev, geboren 16. April 2004 in Azerbaijan, ohne festen Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland, liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich 
Öffentliche Ordnung, Bußgeldstelle, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 101, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 10. Juni 2025, Aktenzeichen 89987610/A1S/0490  

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger Terminabsprache 
(Telefon 0 23 23 / 16 -37 02) in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 10. Juni 2025  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Abdalrahman Alhamad 

Für Abdalrahman Alhamad, geboren 27. November 2005, mit unbekanntem Aufenthaltsort, 
liegt bei der Stadt Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Hauptstraße 241, 44649 Herne, Zimmer 258, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

Bescheid vom 28. Mai 2025 Aktenzeichen 41/3-2019.119581  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle nach vorheriger telefonischer 
Absprache unter 0 23 23 / 16 – 36 78 in Empfang genommen werden.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 7. März 2006 (Sammlung 
der Gesetzes- und Verordnungsblätter Nordrhein-Westfalen (SGV NRW) 2010) als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, den 11. Juni 2025  
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) für Hamzah Khaddourah 

Letzte bekannte Anschrift: Stövargatan 79, 12461 Bandhagen, Schweden.  

An Hamzah Khaddourah ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
12.006673 vom 11. Juni 2025 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, 
da eine Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann in der Dienststelle Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, 
Hauptstraße 241, 44649 Herne, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer 
0 23 23 / 16 – 31 17 in Empfang genommen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 11. Juni 2025  
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